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Ablauf der Referendumsfrist 10. April 1963

#ST# Bundesgesetz
über

Teuerungszulagen an Rentner der Schweizerischen Unfall-
versicherungsanstalt und des militärischen und zivilen

Arbeitsdienstes

(Vom 20. Dezember 1962)

Die Bundesversammlung
der Schweizerischen Eidgenossenschaft ,

gestützt auf Artikel 84bis der Bundesverfassung,
nach Einsicht in eine Botschaft des Bundesrates vom 14. September 19621),

beschliesst :

Art. l

Die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (Anstalt) richtet ihren Rent-
nern nach Massgabe dieses Gesetzes Teuerungszulagen aus.

Art. 2
1 Die Anstalt richtet zu Lasten des Bundes Teuerungszulagen zu den Renten

aus, die auf Grund des Bundesbeschlusses vom 26. März 1947 über die Gewähr-
leistung von Invaliden- und Hinterlassenenrenten aus der Versicherung des
militärischen und zivilen Arbeitsdienstes für Unfälle oder Krankheiten gewährt
werden.

2 Festsetzung und Auszahlung der Teuerungszulagen erfolgen durch die
Anstalt.

Art. 3
1 Die Teuerungszulagen gemäss den Artikeln l und 2 betragen:
1) BEI 1962, II, 648.
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Für Schadenfälle im Jahr

1939 und früher
1940 . . . . . . .
1941 . . . .
1942
1943
1944
1945
1946.
1947
1948 . . . . . .
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961

Teuerungszulagen in Prc

Invalidenrenten

90
75
60
45
35
25
25
25
20
10
10
10
5
5
5
5
5

>zenten der Jahresrente

Witwen- und Waisenrenten

95
75
60
45
35
30
30
30
25
20
20
20
15
15
15
15
15
10
10
5
5
5
5

2 Keine Teuerungszulagen werden an Invalidenrentner mit einer Arbeits-
unfähigkeit von weniger als einem Drittel sowie an die Bezüger von Eltern- und
Geschwisterrenten ausgerichtet.

3 Für die Teuerungszulagen an Eentner mit einer Arbeitsunfähigkeit von
zwei Dritteln und mehr sind die Ansätze für Witwen- und Waisenrenten mass-
gebend.

Art. 4
1 Mit diesen Zulagen gilt die Teuerung beim Stand des Landesindexes der

Konsumentenpreise von 195 Punkten als ausgeglichen.
2 Bei jedem Anstieg oder Eückgang der Teuerung um 5 Prozent gegenüber

der jeweiligen Ausgangslage hat die Anstalt die Teuerungszulagen auf den Beginn
des folgenden Jahres dem neuen Indexstand entsprechend anzupassen.

Art. 5

Für die Beurteilung von Streitigkeiten über die Ausrichtung von Teuerungs-
zulagen sind die Versicherungsgerichte gemäss den Artikeln 120 bis 122 des
Bundesgesetzes vom 13. Juni 1911 über die Kranken- und Unfallversicherung
zuständig.
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Art. 6

Dieses Gesetz tritt rückwirkend auf den 1. Januar 1963 in Kraft. Es ersetzt
den Bundesbeschluss vom 27. März 19531) über Teuerungszulagen an Beniner
der Schweizerischen Unfallversicherungsanstalt und des militärischen und zi-
vilen Arbeitsdienstes.

Also beschlossen vom Ständerat,

Bern, den 20.Dezember 1962.

Also beschlossen vom Nationalrat,

Bern, den 20.Dezember 1962.

Der Präsident : F. Fauquex
Der Protokollführer: F. Weber

Der Präsident : André Guinand
Der Protokollführer : Ch. Oser

Der Schweizerische Bundesra t beschliesst :

Das vorstehende Bundesgesetz ist gemäss Artikel 89, Absatz 2 der
Bundesverfassung und Artikel 8 des Bundesgesetzes vom 17. Juni 1874 be-
treffend Volksabstimmung über Bundesgesetze und Bundesbeschlüsse zu ver-
öffentlichen.

Bern, den 20.Dezember 1962.

Im Auftrag des Schweizerischen Bundesrates,

Der Bundeskanzler:
Ch. Oser

6473

Datum der Veröffentlichung: 10. Januar 1963
Ablauf der Keferendumsfrist : 10. April 1963

*) AS 1953, 565; 1959, 859; 1961, 473.
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